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          9. Änderung des Flächennutzungsplanes
der GVV Heckengäu im Bereich des

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

"Solarpark Wiernsheim Zwergberg"
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Verfahrensvermerke

a) Der Änderungsbeschluss zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der GVV Heckengäu im Bereich des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes "Solarpark Wiernsheim Zwergberg" erfolgte in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes

Heckengäu am __.__.2021. Der Beschluss wurde am__.__.2021 ortsüblich bekanntgemacht.
b) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den

Vorentwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der GVV Heckengäu in der Fassung vom __.__.2021 hat in der Zeit vom
__.__.2021 bis einschließlich __.__.2021 stattgefunden.

c) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2
BauGB für den Vorentwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der GVV Heckengäu in der Fassung vom __.__.2021 hat
in der Zeit vom __.__.2021 bis einschließlich __.__.2021 stattgefunden.

d) Zu dem Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der GVV Heckengäu in der Fassung vom __.__.2021 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2021 bis einschließlich
__.__.20201beteiligt.

e) Der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der GVV Heckengäu in der Fassung vom __.__.2021 wurde mit der
Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2021 bis einschließlich __.__.2021 öffentlich
ausgelegt.

f) Der Feststellungsbeschluss erfolgte in der Verbandsversammlung der Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu am
__.__.2021 über die Entwurfsfassung vom __.__.2021

  Mönsheim, den __.__.2021 ______________________

             (Verbandsvorsitzender)

    (Siegel)

g) Die Kreisverwaltung Enzkreis hat mit Bescheid vom __.__.2021, Az: ____________, die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes
gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Pforzheim, den __.__.2021 ____________________     _____________________

          (Genehmigungsbehörde)        (Landrat)

   (Siegel)         (Siegel)

h) Die Erteilung der Genehmigung zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der GVV Heckengäu
wurde gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am __.__.2021 ortsüblich bekanntgemacht.

Wiernsheim, den __.__.2021 ______________________

        (Bürgermeister)

(26.04.2021)


